
Amtliche Bekanntmachung Nr. 40/2015 

 
 

5. Änderung  
 

vom 15.12.2015 der Gebührensatzung zur Satzung über die 
Abfallentsorgung in der Stadt Herzogenrath vom 26.09.2006 in der 

Fassung vom 16.12.2014 
 
 
 

Aufgrund folgender gesetzlicher Vorschriften 
 
- §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 

 Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 1994 S. 666 ff.), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), in Kraft 
getreten am 4. Juli 2015,  

 
- § 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesabfallgesetz - 

 LAbfG) vom 21.06.1988 (GV NRW 1988 S. 250 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 11 
des Gesetzes vom 21. März 2013 (GV. NRW. S. 148), in Kraft getreten mit Wirkung 
vom 1. Dezember 2012, 

 
- §§ 1, 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-

 Westfalen (KAG NRW) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 8. September 2015 (GV. NRW. S. 666), in Kraft getreten 
am 1. November 2015, 

 
sowie auf der Grundlage der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Herzogenrath 
und der Satzung des Kommunalunternehmens RegioEntsorgung, Anstalt des öffentlichen 
Rechts, über die Vermeidung, Verwertung sowie das Einsammeln und Befördern von 
Abfällen im Gebiet der RegioEntsorgung in den jeweils gültigen Fassungen hat der Rat der 
Stadt Herzogenrath in seiner Sitzung am 15.12.2015 folgende 5. Änderung zur 
Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Herzogenrath vom 
26.09.2006 in der Fassung vom 16.12.2014 beschlossen: 
 
 

 
Artikel 1 

 
Die Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Herzogenrath vom 
26. September 2006 in der Fassung vom 16. Dezember 2014 wird wie folgt geändert: 
 
§ 4 Abs. 1  erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Jahresgebühr für die Abfallbeseitigung beträgt für einen 
 

60 l Restabfallbehälter 148,20 EUR 
120 l Restabfallbehälter 296,40 EUR 
240 l Restabfallbehälter 592,80 EUR 

1.100 l Restabfallbehälter 2.717,04 EUR 
 
 
 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10530&val=10530&seite=878&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13780&vd_back=N148&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10361&val=10361&seite=687&sg=0&menu=1


  

Artikel 2 
 

Diese 5. Änderungssatzung tritt am 01.01.2016 in Kraft. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung  
 
 
Die vorstehende 5. Änderungssatzung vom 15.12.2015 zur Gebührensatzung zur Satzung 
über die Abfallentsorgung in der Stadt Herzogenrath vom 26.09.2006 in der Fassung vom 
16.12.2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen            
(GO NRW) in der zur Zeit gültigen Fassung darauf hingewiesen, dass die Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW beim Zustandekommen diese Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Herzogenrath vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der Satzung mit dem Ratsbeschluss vom 15.12.2015 
übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 der Verordnung über die öffentliche 
Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO 
-) vom 26. August 1999 in der zurzeit geltenden Fassung verfahren worden ist. 
 
 
 

Herzogenrath, den 15.12.2015 
 
 
 

(Christoph von den Driesch) 
Bürgermeister 

 
 
 
 


